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Herzlich willkommen im C3L der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg!  
Mit dem (geplanten) berufsbegleitenden Studium am C3L der Universität Oldenburg beginnt für Sie 
das nächste Kapitel Ihrer Bildungsbiographie. Vieles wird neu für Sie sein, aber Manch es bringen Sie 
auch schon mit – vor allem, wenn Sie vor Studienbeginn bereits eine Ausbildung absolviert haben, 
berufstätig waren (es studienbegleitend auch weiterhin sind), Fort- und Weiterbildungen oder ein 
früheres Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Wussten Sie, dass Sie entsprechende Vorleis-
tungen und Kompetenzen anrechnen lassen können, wenn diese mit den Lernergebnissen des 
Studiums gleichwertig sind? 

Dieser Leitfaden1 informiert Sie über Anrechnungsmöglichkeiten und -verfahren und gibt Ihnen Tipps, 
wie Sie die Anrechnung bereits erbrachter Lernergebnisse auf Ihr Studium angehen und realisieren 
können2.  So sollen Ihnen die nachfolgenden Informationen bei der Antragstellung Orientierung und 
Unterstützung geben. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 
Um die Durchlässigkeit zwischen Beruf und Studium zu stärken, sehen die Kultusministerkonferenz 
(KMK) und das Niedersächsische Hochschulgesetz (NHG) die Anrechnung außerhochschulisch 
erworbener Kompetenzen und Studienvorleistungen vor. Dies hilft, Dopplungen zu  vermeiden und 
ggf. den Weg zum Hochschulabschluss zu verkürzen.  

Die Universität Oldenburg hat das NHG und die KMK-Vorgaben für ihre berufsbegleitenden Studien-
gänge in ihrer „Gemeinsamen Prüfungsordnung für die berufsbegleitenden Bachelor- und Master-
studiengänge der Fakultäten für Bildungs- und Sozialwissenschaften (FK I), für Informatik, Wirt-
schafts- und „Rechtswissenschaften (FK II) und für Mathematik und Naturwissenschaften (FK V)“ in 
§ 7 umgesetzt (siehe Anlage 1). 

Antragsberechtigte und Antragsfristen 
Antragsberechtigt sind Studieninteressierte und immatrikulierte Studierende in den berufs begleiten-
den Studiengängen der Universität Oldenburg. Eine Antragstellung ist also auch vor Aufnahme des 
Studiums möglich. Für die Einreichung von Anträgen auf Anrechnung gibt es keine Fristen. Es können 
jedoch nur Anrechnungsanträge für Module gestellt werden, die noch nicht belegt bzw. in denen noch 
keine Prüfungs(teil)leistungen erbracht wurden (z. B. mit der Absicht einer Notenverbesserung). 

                                                           

1 vgl. „Musterleitfaden“ in Seger/Waldeyer  2014, S. 143-172 und „Leitfaden zur Anerkennung von Qualifikationen, Studien- 
und Prüfungsleistungen auf Grundlage von Kompetenzen an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)“. 
2 Dieser Leitfaden basiert auf einer Arbeit von Dr. Christiane Brokmann-Nooren und Sarah Lammers, M.A./M.Ed. (beide C3L) 
im Rahmen des vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) geförderten Projekts „Anrechnung 
außerhochschulisch erworbener Qualifikationen und Kompetenzen“.  
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Anrechnungsverfahren 
Grundsätzlich wird zwischen der pauschalen Anrechnung und der individuellen Anrechnung unter-
schieden.  

Die pauschale Anrechnung meint ein Verfahren, bei dem Sie eine Weiterbildung bzw. Qualifikation 
pauschal auf entsprechende Module im Studium angerechnet bekommen. Vorab müssen Hochschule 
und Fortbildungseinrichtungen einmalig überprüfen, ob und in welcher Höhe angerechnet werden 
kann (Äquivalenzvergleich). Anschließend wird allen Inhaber*innen des jeweiligen Abschlusses die 
Anrechnung garantiert. An der Universität Oldenburg wird dieses Verfahren derzeit ausschließlich in 
unseren berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen praktiziert. Für diesen Fall finden Sie in der 
Anlage weitere Informationen. 

Bei der individuellen Anrechnung legen Sie mittels eines Portfolios (das Portfolio ist eine Zusammen-
stellung und Erläuterung Ihrer Kompetenzen und Vorleistungen) modulbezogen dar, welche Kompe-
tenzen (also Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse) Sie in einem speziellen Bereich ins Studium 
mitbringen. 

Anrechnung orientiert sich an den Lernergebnissen 
Gegenstand der Anrechnung sind die von den Studierenden bereits erbrachten Lernergebnisse 
(Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen). Dabei handelt es sich um die Outcomes von Lernpro -
zessen, die Auskunft darüber geben, welche Handlungsfähigkeit nach Absolvieren eines Lern-
prozesses, Moduls oder auch nach Abschluss einer Qualifizierungsphase (Ausbildung, Weiterbildung, 
Studium) erworben wurde. Die Prüfung wie auch die positive oder negative Entscheidung über die 
Anrechnung bereits erbrachter Lernleistungen erfolgt grundsätzlich unabhängig von der örtlichen 
und/oder institutionellen Herkunft der zu betrachtenden Lernergebnisse. Folglich ist es beispielsweise 
irrelevant, ob der/die Antragsteller*in die Kompetenzen an der eigenen Hochschule, an einer anderen 
Hochschule, im beruflichen Bildungssystem, während (oft langjähriger) Berufstätigkeit oder im In - 
oder Ausland erworben hat. Dabei soll die Anrechnung erzielter Lernergebnisse auf der Grundlage 
ihrer Gleichwertigkeit zu den im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen Modulen erfolgen.  Gleich-
wertig meint aber nicht eine Gleichartigkeit im Sinne einer vollständigen Identität. 

Leistungen aus  

— einschlägiger, erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung, 

— einschlägiger, erfolgreich abgeschlossener schulischer Ausbildung, 

— berufspraktischer Tätigkeit 

— früheren Studienzeiten und 

— sonstigen Fort- und Weiterbildungen 

sind bei gegebener Gleichwertigkeit (nach Lernergebnissen bzw. Inhalten und Niveau!) anzu-
erkennen. 
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1. Fachberatung

2. Antrags-
entwurf

3. Sichtung und 
Rückmeldung

4. Überarbeitung 
Antrag

5. Einreichung 
fertiger Antrag

Antragstellung 
Für die Anrechnung ist Ihre Mitwirkung gefordert: Eine Anrechnung erfolgt somit nicht automatisch, 
sondern nur auf Ihren Antrag. Dazu reichen Sie als Antragsteller*in vollständige und relevante 
Dokumente ein. 

Individuelles Anrechnungsverfahren: Bevor Sie einen Antrag auf Anrechnung stellen, sollten Sie 
zunächst in den Modulbeschreibungen Ihres Studiengangs prüfen, ob überhaupt eine Passung von 
Lernergebnissen des Moduls mit den Lernergebnissen, die Sie bereits mitbringen, vorliegt. Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen, die Sie zwar nachweisen können, in den Modulbeschreibungen Ihres 
(angestrebten) Studiengangs jedoch keine Berücksichtigung finden, können nicht angerechnet 
werden. Für die von Ihnen nachgewiesenen Lernergebnisse muss es also immer ein entsprechendes 
Zielmodul (eine Aufnahmehülle) geben. Wenn Sie diese „Hülle“ gefunden haben, kann das Anrech -
nungsverfahren seinen Lauf nehmen. 

Pauschales Anrechnungsverfahren: Bevor Sie einen Antrag auf Anrechnung stellen, sollten Sie 
zunächst in die Anlagen dieses Leitfadens schauen und prüfen, welche beruflichen Fort- und Weiter-
bildungsqualifikation oder auch Studienabschlüsse pauschal angerechnet werden können. Auf dieser 
Grundlage kann die Antragstellung erfolgen. 

 

 

 

 

 

In 10 Schritten zum Anrechnungsergebnis 

Ihr fertiger Anrechnungsantrag besteht aus den folgenden Dokumenten:  

1. Antragsformular 
2. Tabellarische Aufstellung 
3. Nachweise und Belege (Art und Umfang ist vom Antrag abhängig) 

6. Prüfung Voll-
ständigkeit

7. Vorlage beim 
Prüfungsaus-
schuss

8. Entscheidung 
Prüfungsaus-
schuss 
(Ablehnung oder 
Bewilligung)

9. Prüfungswesen 
erstellt Bescheid 
inkl. Begründung

10. Beratung und 
Studienplanung

Aktivität oder Beteiligung  
durch Antragsteller*in 
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Antragsformular: Für die Anrechnung nutzen Sie das entsprechende Antragsformular. Das Formular 
ist auf den Webseiten der einzelnen Bachelor- und Masterstudiengänge als PDF-Dokument im 
Download-Bereich verfügbar. Über dieses Webseiten-Portal gelangen Sie zu allen Studienangeboten: 
www.uni-oldenburg.de/c3l/studiengaenge/  

Tabellarische Aufstellung: Die Aufstellung dient dazu, Ihren Antrag zu strukturieren. Sie verein-
fachen damit die Bearbeitung Ihres Antrags und Sie können mit einer schnelleren Rückmeldung 
rechnen. 

Für die tabellarische Aufstellung zur individuellen Anrechnung von Modulen beachten Sie bitte die 
Hinweise in der folgenden Tabelle. 

Gleichwertige Kenntnisse und 
Fähigkeiten Lernkontext Nachweise und Belege 

Beschreiben Sie Ihre vorhan-
denen Kompetenzen bezogen 
auf das anzurechnende Ziel-
modul in eigenen Worten. 
Nutzen Sie beispielsweise For-
mulierungen wie „Ich bin in der 
Lage…“, „Ich kann…“. 
Bitte berücksichtigen in Ihrer 
Darstellung erlangtes Wissen 
und praktische Fähigkeiten. 

Bitte beschreiben Sie kurz in 
welchem Zusammenhang Sie 
die Kenntnisse und die prak-
tischen Fähigkeiten erworben 
haben (z. B. eine formale Quali-
fizierung, eine bestimmte be-
rufliche Tätigkeit als X bei Y, ein 
Ehrenamt). 

Belegen Sie möglichst alle von 
Ihnen dargelegten Kenntnisse 
und Fähigkeiten durch Zeug-
nisse, Zertifikate, Arbeitszeug-
nisse, Arbeitsproben, Prü-
fungsaufgaben, Mitschriften 
und Ähnliches. Lassen Sie sich 
beruflich erworbene Leistun-
gen nach Möglichkeit von 
Ihrem (ehemaligen) Arbeitge-
ber bestätigen.  
Bitte nummerieren Sie die 
Nachweise für eine leichtere 
Zuordnung. 

Für die tabellarische Aufstellung zur pauschalen Anrechnung3 beachten Sie bitte folgende Hinweise.  

— Für die pauschale Anrechnung beruflicher Fort- und Weiterbildungsqualifikationen ist studien-
gangsspezifisch festgelegt, welche Abschlüsse (bspw. geprüfter Bilanzbuchhalter), unter 
welchen Bedingungen anrechenbar sind und in welchem Umfang eine Anrechnung erfolgen kann. 
Für die betreffenden Bachelorstudiengänge finden Sie in der Anlage dieses Leitfadens nähere 
Informationen. Die absolvierte berufliche Fort- und Weiterbildung, die auf dieser Grundlage 
anrechenbaren Module (entsprechend der studiengangsspezifischen Anlage zu diesem Leitfaden) 
sowie die vorhandenen Nachweise und Belege sind in der tabellarischen Aufstellung anzuführen.  

— Für die pauschale Anrechnung eines Studienabschlusses ist studiengangsspezifisch festgelegt, 
welche Voraussetzungen für eine Anrechnung erfüllt sein müssen und in welchem Umfa ng eine 
Anrechnung erfolgen kann. Auch hier finden Sie für die betreffenden Masterstudiengänge in der 
Anlage dieses Leitfadens nähere Informationen. Bei der pauschalen Anrechnung von Studien -
abschlüssen müssen allgemeine Angaben zum erfolgreich absolvierten Studium (darunter 
Studienabschluss, Fach, Regelstudienzeit, Hochschule und Abschlussnote) gemacht und die 
vorhandenen Nachweise und Belege angeführt werden. 

                                                           

3 Bitte beachten Sie, dass es nicht in jedem Bachelor- und Masterstudiengang die Möglichkeit der pauschalen Anrechnung 
gibt. 

http://www.uni-oldenburg.de/c3l/studiengaenge/
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Füllen Sie den Antrag sorgfältig und genau aus. Je genauer und vollständiger Ihr Antrag ist, dest o 
einfacher und schneller kann die Anrechnungsentscheidung erfolgen. Bitte vergessen Sie nicht, die 
Nachweise und Belege Ihrem Antrag beizufügen. Die Nachforderung von Informationen und 
Unterlagen kostet Zeit, sodass sich Ihr Anrechnungsverfahren in die Länge ziehen kann. 

Sonderfälle im Anrechnungsverfahren 

Anrechnung von Bachelormodulen in Masterstudiengängen 
Haben Sie ein vorheriges Bachelorstudium mit mehr Kreditpunkten abgeschlossen, als für den 
Zugang zum Masterstudiengang nachgewiesen werden muss (gefordert z. B. ist ein Bachelor-
abschluss mit 210 KP und nachgewiesen wird ein Bachelorabschluss mit 240 KP), dann können 
einzelne Bachelormodule angerechnet werden. Bitte beachten Sie folgende Rahmenbedingungen: 

— Es können maximal zwei Module aufgrund von Vorleistungen aus einem Bachelorstudium ange-
rechnet werden, um das Qualifikationsniveau durch die Anrechnung nicht zu gefährden.  

— Grundlagen- und Einführungsmodule aus einem Bachelorstudium können nicht angerechnet 
werden. 

Doppelanrechnung 
Voraussetzungen, die den Zugang zum berufsbegleitenden Studium ermöglichen, können unter 
Umständen zusätzlich auf Module angerechnet werden (z. B. Berufserfahrung). Das Qualifikations-
niveau darf durch die Anrechnung nicht gefährdet werden und Niveauunterschiede sind unbedingt 
zu berücksichtigen.4 

Prüfung und Bearbeitungszeit 
Die Anrechnungsentscheidung trifft der zuständige Prüfungsausschuss, zumeist nach erfolgter 
Begutachtung der Unterlagen durch den/die jeweilige*n Fachvertreter*in. Durch einen Äquivalenz-
vergleich wird dabei die Gleichwertigkeit der Kompetenzen in Bezug auf Inhalt und Niveau geprüft. 
Bei einer pauschalen Anrechnung liegt dieser Äquivalenzvergleich schon vor und es wird dessen 
Anwendung anhand der eingereichten Unterlagen geprüft. Die Antragsprüfung und die Mitteilung 
der Anrechnungsentscheidung erfolgen in der Regel in einem Zeitraum von maximal 12 Wochen. 

Entscheidung 
Angerechnet wird unter zwei Bedingungen: 

1. Wenn bei der differenzierten Niveaubewertung das Niveau des erworbenen Herkunftsprofils 
mindestens gleich oder höher ist als das Niveau des Zielmoduls.  

2. Wenn die inhaltliche Überschneidung der Lernergebnisse von Herkunftsprofil und Zielmodul bei 
mindestens 70% liegt. 

                                                           

4 Die Qualifikationsniveaus für Studienabschlüsse sind beispielsweise im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) einheitlich 
geregelt: https://www.dqr.de/ [22.02.2019] 
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Angerechnet werden nur vollständige Module. Die Anrechnung von Modulteilen oder Prüfungs-
teilleistungen ist i.d.R. nicht möglich. 

Übernahme von Noten 
Bei der Benotung des durch Anrechnung erbrachten Moduls gibt es verschiedene Möglichkeiten.  

1. Wird eine Prüfungsleistung bei gleichem Notensystem eins zu eins auf ein Modul angerechnet, 
so wird die Note übernommen und bei der Ermittlung der Gesamtnote berücksichtigt.  

2. Wird eine Prüfungsleistung bei nicht-gleichem Notensystem auf ein Modul angerechnet, so wird 
auf der Basis der nachfolgenden Umrechnungsregelung die gleichwertige Hochschulnote 
bestimmt sowie bei der Ermittlung der Gesamtnote berücksichtigt.  

[
Nmax − Nd

Nmax − Nmin
] ∗ 3 + 1 = Z 

Nmax = Bestnote der Notenskala 
Nd  = Umzurechnender erreichter Notenwert 
Nmin  = Untere Bestehensnote der Notenskala 
Z   = Gesuchter Notenwert 

Kann für eine auf ein Modul angerechnete Prüfungsleistung keine vergleichbare Note bestimmt 
werden oder ist die anzurechnende Leistung nicht benotet, dann wird keine Note festgelegt und die 
Gesamtnote des jeweiligen Studiengangs auf Basis der ansonsten eingetragenen Noten ermittelt. 

Bewilligung oder Ablehnung des 
Anrechnungsantrags 
Wird der Antrag bewilligt, werden die entsprechenden Module bzw. Kreditpunkte mit voller Gültigkeit 
in Ihrer Prüfungsakte eingetragen. Im späteren Zeugnis findet sich ein Vermerk, dass es sich um eine 
angerechnete Leistung handelt. 

Wenn Sie im Studiengang noch nicht eingeschrieben sind, dann erhalten Sie zunächst eine vorläufige 
Auskunft, die im Falle Ihrer späteren erfolgreichen Einschreibung – unter Berücksichtigung der dann 
aktuellen prüfungsrechtlichen Bestimmungen – umgesetzt wird. 

Bei Ablehnung des Anrechnungsantrags hat der/die Antragsteller*in innerhalb eines Monats Klage-
möglichkeit. 

Kosten 
Das Anrechnungsverfahren ist kostenlos. 

Durch die Anrechnung von Modulen kann sich Ihre Studiendauer bzw. der Studienaufwand redu-
zieren. Außerdem wird für Module, die angerechnet wurden, keine Gebühr erhoben.  
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Beratung und Kontakt 
Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen für einen Antrag 
auf Anrechnung und beraten Sie fortlaufend. Bitte vereinbaren Sie einen individuellen Beratungs-
termin für Ihr Anrechnungsanliegen. 

Ihr*e Ansprechpartner*innen im Center für lebenslanges Lernen (C3L) sind: 

Studiengang Kontakt 

Business Administration in  
mittelständischen Unternehmen (B.A.) 

Charlotte Angic 
bba-info@uni-oldenburg.de 
+49 (0)441 798-4275 
www.bba.uni-oldenburg.de 

BWL für Leistungssportlerinnen  
und Leistungssportler (B.A.) 

Sabine Joos 
bwlsport@uni-oldenburg.de 
+49 (0)441 798-4041 
www.bwlsport.uni-oldenburg.de 

Bildungs- und  
Wissenschaftsmanagement (MBA) 

Bianca Prang 
mba-info@uni-oldenburg.de 
+49 (0)441 798-4321 
www.mba.uni-oldenburg.de 

Informationsrecht (LL.M.) Nadine Dembski 
informationsrecht@uni-oldenburg.de 
+49 (0)441 798-2375 
www.informationsrecht.uni-oldenburg.de 

Innovationsmanagement und  
Entrepreneurship (MBA) 

Christina Meyer-Truelsen 
innovationsmanagement@uni-oldenburg.de 
+49 (0)441 798-3111  
www.innovationsmanagement.uni-oldenburg.de 

Risikomanagement für  
Finanzdienstleister (M.Sc.) 

Silke Welter 
risikomanagement@uni-oldenburg.de 
+49 (0)441 798-3244 
www.uni-oldenburg.de/risikomanagement 

  

mailto:bba-info@uni-oldenburg.de
http://www.bba.uni-oldenburg.de/
mailto:bwlsport@uni-oldenburg.de
http://www.bwlsport.uni-oldenburg.de/
mailto:mba-info@uni-oldenburg.de
http://www.mba.uni-oldenburg.de/
mailto:informationsrecht@uni-oldenburg.de
http://www.informationsrecht.uni-oldenburg.de/
mailto:innovationsmanagement@uni-oldenburg.de
http://www.innovationsmanagement.uni-oldenburg.de/
mailto:risikomanagement@uni-oldenburg.de
http://www.uni-oldenburg.de/risikomanagement
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Anlagen 

Auszug aus der gemeinsamen Prüfungsordnung 
§ 7 Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistungen in demselben 
oder einem verwandten Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland oder im europäischen Hochschulraum werden ohne besondere 
Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 

(2) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistungen in einem 
anderen Studiengang werden auf Antrag der oder des Studierenden angerechnet, sofern keine 
wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. Dabei ist eine 
Gesamtbetrachtung im Hinblick auf den Anerkennungszweck vorzunehmen. Die Anrechnung 
beinhaltet die Prüfung des Niveaus und der Lernergebnisse. Sofern ein wesentlicher Unterschied 
vorliegt, ist dieser von der Universität zu belegen. Die zur Prüfung notwendigen Unterlagen werden 
von den Studierenden beigebracht und sind in deutscher oder englischer Sprache vorzulegen. Zur 
Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf Grund von 
Vereinbarungen mit ausländischen Universitäten bleiben unberührt. 

(3) In Aus-, Fort- und Weiterbildung und in beruflicher Praxis erworbene Kompetenzen können 
angerechnet werden, sofern diese nach Inhalt und Niveau den Modulprüfungen des Studiengangs im 
Wesentlichen entsprechen und Gleichwertigkeit zu den Teilen des Studiums vorliegt, auf die die 
Anrechnung erfolgt. Auf der Grundlage von qualitätsgesicherten Äquivalenzgutachten ist auch eine 
pauschale Anrechnung von Fort- und Weiterbildungsabschlüssen möglich. Es können bis zu 50 
Prozent der Kreditpunkte eines Studiengangs angerechnet werden. Bei nicht ausreichenden 
Nachweisen kann eine Kenntnisprüfung verlangt werden. 

(4) Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten und Kreditpunkte übernommen. Bei 
abweichendem Umfang oder abweichender Notenskala entscheidet der Prüfungsausschuss über die 
Umrechnung. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 
Angerechnete Prüfungsleistungen werden im Zeugnis gekennzeichnet.  

(5) Prüfungsleistungen, die bereits im Studiengang erfolgreich abgelegt worden sind, können nicht 
zusätzlich angerechnet werden. 

(6) Näheres wird in den studiengangsspezifischen Anlagen geregelt. 
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Pauschale Anrechnung 
Inhaber*innen der unten stehenden beruflichen Fort- und Weiterbildungsqualifikationen können eine 
pauschale Anrechnung ihrer bereits erbrachten Leistungen im berufsbegleitenden Bachelorstudien-
gang Business Administration in mittelständischen Unternehmen (B.A.) vornehmen lassen und damit 
die Studienzeit verkürzen. Damit gehört der Bachelorstudiengang Business Administration bundes -
weit zu den ersten Studiengängen, die eine pauschale Anrechnung von Fortbildungsqualifikationen 
vorsehen. 

Bei anderen als die hier aufgelisteten Fortbildungsqualifikationen ist nach einer individuellen Prüfung 
u. U. eine Anrechnung möglich. Bei Fragen dazu setzen Sie sich bitte mit dem Studiengangsmanage -
ment in Verbindung. 

Die Anrechnung der Qualifikationen im Einzelnen: 

Qualifikation Anzurechnende Modulei Kreditpunkte 

Geprüfte*r Bilanzbuchhalter*in (alt)ii 

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre  

Finanzierung  

Bilanzierung  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht 40 

Geprüfte*r Bilanzbuchhalter*in (neu)iii 

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre  

Bilanzierung  

Kosten- und Leistungsrechnung  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmoduliv 32 

Geprüfte*r Versicherungsfachwirt*inv 
mit funktionsorientiertem Prüfungsteil 
„Personalwirtschaft“ 

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Projektmanagement  

Arbeitsrecht  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodulvi 40 

Geprüfte*r Versicherungsfachwirt*in5  
mit funktionsorientiertem Prüfungsteil 
„Kapitalanlage und Controlling“ 

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Projektmanagement  

Finanzierung  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodul6 40 



 

Seite 12/15 

Qualifikation Anzurechnende Modulei Kreditpunkte 

Geprüfte*r Versicherungsfachwirt*in5  
mit funktionsorientiertem Prüfungsteil 
„Marketing und Vertrieb“ 

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Projektmanagement  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodul 32 

Geprüfte*r Industriefachwirt*invii 

Bilanzierung  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Marketingviii  

Unternehmensprozesse  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodulix 40 

Geprüfte*r Industriemeister*inx (Fachrichtung 
Metall, Elektrotechnik, Mechatronik, 
Textilwirtschaft) 

Unternehmensprozesse  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Human Resource Management 24  

Betriebswirt*in (IHK)xi 
Finanzierung   

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodulxii 16 

Geprüfte*r Betriebswirt*inxiii 2 unspezifizierte Wahlpflichtmodulexiv, xv 16 

Finanzbuchhalter*in (VHS)xvi Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 8 

Geprüfte*r Wirtschaftsfachwirt*inxvii 

Marketing  

Wirtschaftsprivatrecht  

Kosten- und Leistungsrechnung  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodulxviii 32 

Staatlich geprüfte*r Betriebswirt*in der 
WiSoAk Bremenxix 

Bilanzierungxx  

Wirtschaftsprivatrecht20  

Arbeitsrecht20  

Kosten- und Leistungsrechnung20  

Gesellschaftsrecht20  

Introduction to International and EU Law20 48 

Betriebswirt*in (VWA) der Verwaltungs- und 
Wirtschafts-Akademie Oldenburg e.V.xxi 

Finanzierung  

Strategisches und internationales Marketing  

Mikroökonomik  

Makroökonomik  

Marketing  

Kosten- und Leistungsrechnung 48 
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Betriebswirt*in (IHK)11 
in Kombination mit geprüfte*r 
Industriefachwirt*in7 

Finanzierung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Bilanzierung  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Marketing8  

Unternehmensprozesse  

2 unspezifizierte Wahlpflichtmodule9, 12 64 

Betriebswirt*in (IHK)11 
in Kombination mit geprüfte*r 
Bilanzbuchhalter*in (alt)2 

Bilanzierung  

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Finanzierung  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodul12 48 

Betriebswirt*in (IHK)11 

in Kombination mit geprüfte*r 
Versicherungsfachwirt*in5 mit 
funktionsorientiertem Prüfungsteil 
„Personalwirtschaft“ 

Finanzierung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Arbeitsrecht  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Projektmanagement  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodul6 48 

Betriebswirt*in (IHK)11 

in Kombination mit geprüfte*r 
Versicherungsfachwirt*in5 mit 
funktionsorientiertem Prüfungsteil 
„Kapitalanlage und Controlling“ oder 
„Marketing und Vertrieb“ 

Finanzierung  

Projektmanagement  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodul6 40 

Geprüfte*r Betriebswirt*in13  

in Kombination mit geprüfte*r 
Bilanzbuchhalter*in (alt)2  

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Finanzierung  

Bilanzierung  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodul14 48 

Geprüfte*r Betriebswirt*in13  

in Kombination mit geprüfte*r 
Bilanzbuchhalter*in (neu)3 

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Bilanzierung  

2 unspezifizierte Wahlpflichtmodule 4, 14 40 
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Qualifikation Anzurechnende Modulei Kreditpunkte 

Geprüfte*r Betriebswirt*in13 

 in Kombination mit geprüfte*r 
Versicherungsfachwirt*in5 mit 
funktionsorientiertem Prüfungsteil 
„Personalwirtschaft“ 

Wirtschaftsprivatrecht  

Arbeitsrecht  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Projektmanagement  

2 unspezifizierte Wahlpflichtmodule6, 14 48 

Geprüfte*r Betriebswirt*in13 

in Kombination mit geprüfte*r 
Versicherungsfachwirt*in5 mit 
funktionsorientiertem Prüfungsteil 
„Kapitalanlage und Controlling“ 

Projektmanagement  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Finanzierung  

1 unspezifiziertes Wahlpflichtmodul6 40 

Geprüfte*r Betriebswirt*in13  

in Kombination mit geprüfte*r 
Versicherungsfachwirt*in5 mit 
funktionsorientiertem Prüfungsteil 
„Marketing und Vertrieb“ 

Projektmanagement  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

2 unspezifizierte Wahlpflichtmodule  6, 14 40 

Geprüfte*r Betriebswirt*in13  

in Kombination mit geprüfte*r 
Wirtschaftsfachwirt*in17 

Kosten- und Leistungsrechnung  

Wirtschaftsprivatrecht  

Marketing  

2 unspezifizierte Wahlpflichtmodule14, 18 40 

Geprüfte_r Betriebswirt_in13 

in Kombination mit geprüfte_r 
Industriefachwirt_in17 

Marketing8  

Kosten- und Leistungsrechnung  

Bilanzierung  

Unternehmensprozesse  

2 unspezifizierte Wahlpflichtmodule9 14 48 

Hinweise 
i  Voraussetzung: mindestens die Note „ausreichend“ in den jeweiligen Fortbildungsprüfungen. 
ii  Abschluss als „Geprüfter Bilanzbuchhalter/geprüfte Bilanzbuchhalterin“ entsprechend der Prüfungsverordnung vom 

29. März 1990 (aufgehoben durch die Neuverordnung vom 18. Oktober 2007). 
iii  Abschluss als „Geprüfter Bilanzbuchhalter/geprüfte Bilanzbuchhalterin“ entsprechend der Prüfungsverordnung vom 

18. Oktober 2007. 
iv  Es erfolgt keine Anrechnung des unspezifizierten Moduls, wenn aufgrund eines weiteren Fortbildungsabschlusses 

„Finanzierung“ und/oder „Risikomanagement“ als Module oder als Teile eines Moduls bereits angerechnet werden.  
v  Entsprechend der Prüfungsverordnung vom 16. März 1998 aufgehoben durch die Neuverordnung vom 26.8.2008. 
vi  Es erfolgt keine Anrechnung des unspezifizierten Moduls, wenn aufgrund eines weiteren Fortbildungsabschlusses 

„Führung und Kommunikation“, „Betriebswirtschaftliche Steuerlehre“, „Gesellschaftsrecht“ und/oder „Risikomanage -
ment“ als Module oder als Teile eines Moduls bereits angerechnet wurden. 

vii  Entsprechend der Prüfungsverordnung vom 8. März 1988 (BGB1. I S. 222) in der Fassung vom 15. April 1999 (BGB1 I. 
S. 711). 

viii  Falls das Prüfungsfach „Absatzwirtschaft“ gewählt wurde. 
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ix  Es erfolgt keine Anrechnung des unspezifizierten Moduls, wenn aufgrund eines weiteren Fortbildungsabschlusses 
„Human Resource Management“, „Organisation & Veränderungsmanagement“ und/oder „Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre“ als Module oder als Teile eines Moduls bereits angerechnet wurden. 

x  Fachrichtung Metall entsprechend der Prüfungsverordnung vom 12. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2923) in der Fassung 
vom 29. Juli 2002 (BGBl. I S. 2904) oder Fachrichtung Elektrotechnik entsprechend der Prüfungsverordnung vom 14. 
August 1969 (BGBl. I S. 1112) in der Fassung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) oder Fachrichtung Mechatronik 
entsprechend der Prüfungsverordnung vom 19. Oktober 2005 (BGBl. I S. 3037) oder Fachrichtung Textilwirtschaft 
entsprechend der Prüfungsverordnung vom 17. Januar 2006 (BGBl. I S. 74). 

xi  Entsprechend der „Besonderen Rechtsvorschriften für die Prüfung“ der IHK Hannover vom 4. Juni 1996 oder vergleich -
baren Rechtsvorschriften anderer Industrie- und Handelskammern. Dieses Anrechnungsverfahren gilt ausdrücklich nicht 
für den neu geregelten Abschluss „Geprüfter Betriebswirt /geprüfte Betriebswirtin“ nach dem BGBl vom 12. Juli 2006 
BGBl. I S. 1625. 

xii  Es erfolgt keine Anrechnung des unspezifizierten Moduls, wenn aufgrund eines weiteren Fortbildungsabschlusses 
„Projektmanagement“ und/oder „Controlling“ als Module oder als Teile eines Moduls bereits angerechnet wurden.  

xiii  Entsprechend der Prüfungsverordnung vom 12. Juli 2006. 
xiv  Es erfolgt keine Anrechnung des unspezifizierten Moduls, wenn aufgrund eines weiteren Fortbildungsabschlusses 

„Finanzierung“ und/ oder „Controlling“ als Module oder als Teile eines Moduls bereits angerechnet werden.  
xv  Es erfolgt keine Anrechnung des unspezifizierten Moduls, wenn aufgrund eines weiteren Fortbildungsabschlusses 

„Human Resource Management“ und/ oder „Projektmanagement“ als Module oder als Teile eines Moduls bereits 
angerechnet werden. 

xvi  Belegt durch ein Zeugnis der Europäischen Prüfungszentrale Hannover (EPZ). 
xvii  Entsprechend der Verordnung vom 25.8.2009 (BGBl. S. 2960). 
xviii  Es erfolgt keine Anrechnung des unspezifizierten Moduls, wenn aufgrund eines weiteren Fortbildungsabschlusses 

„Projektmanagement“ und/oder „Informations- und Wissensmanagement“ als Module oder als Teile eines Moduls bereits 
angerechnet werden. 

xix  Entsprechend der Wirtschaftsfachschulverordnung vom 7. Juli 1998 (Brem. GBL. S. 207).  
xx  Voraussetzung: mindestens die Note "gut" in den jeweiligen Fortbildungsprüfungen. 
xxi  Entsprechend der Zulassungs- und Prüfungsordnungen der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Oldenburg e.V. 

vom 11.08.2011 sowie vom 27.01.2015. 
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